




Textliche Festsetzungen 

Bebauungsplan Nr. 423 
- Anbindung Floßhafenstraße / Willi-Brandt-Ring - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 24.05.2002 Es gilt die BauNVO 1990 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB sind folgende Maßnahmen festgesetzt: 

Im Straßenraum sind mindestens 50 großkronige standortgerechte Laubbäume mit einem Stamm-
umfang von 18 / 20 cm zu pflanzen. 

Die Böschungs- und Grünflächenbereiche sind mit standortgerechtem Landschaftsrasen einzusäen 
und mit Gehölzen der potentiellen natürlichen Vegetation wie folgt zu begrünen: 

- je 1.5 - 2.0qm Fläche 1 Strauch von 60 - 80 cm Höhe, 
- je 25 qm Fläche 1 Solitär von 150 - 200 cm Höhe, 
- je 150 qm Fläche 1 Stammbusch / Hochstamm I. Ordnung, 18 / 20 cm Stammumfang. 

Stützmauern und Lärmschutzwälle sind dauerhaft mit standortgerechten Kletterpflanzen, 2 Stück pro 
lfm. Wand, zu begrünen. 

Geeignete Pflanzen sind in der Pflanzliste des Landschaftspflegerischen Begleitplans aufgeführt. 




